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«îa» ànnirt sich bey I. A. SchS ln Bern, und be» ^ Da» Abonne»,«»« fur 78 Nummer» «der fur «I» Vier
alle» Postämtern. U. n « Z / r?lj.U>r ist m Bern q Fr. btz. und! ausser Ver»

oostfrru e Fr. 5 vtz.
^ ^ ^ >,» »

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Dienstag, den zoJuni iZor. Fünftes Quartal. Den li Msßidor IX.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom Juni.

Der Voll;. Rath, nach angehörtem Berichte seines

Ministers der Künste und Wissenschaften, über die ver.
nachläßigte Vollziehung deck Beschlusses vom »?. Okt.
1800 welcher durch einen neuen Beschluß vom -2. Dec.

»800 bestätigt wird, die Verwaltung und Benutzung
der beiden unter den Benennungen Lands frieden-
F 0 n d u. Zü rch er. La n d s ch u lm ei ster. F 0 nd
bekannten Stiftungen betreffend;

Erwägend, daß die von der Gemcindskammer von
Zürich dagegen gemachten Einwendungen weder etwas
Neues enthalten, noch an steh statthaft sind;

beschließt:
1. Der Beschluß vom 15. Okt. iZoo soll ohne fernern

Aufschub vollzogen werden.

2, Der Negierungsstatthaltcr wird sogleich nach Em-
pfang dieses Beschlusses «amtliche Schriften, jene

Fonds betreffend, welche unterm 5. Sept. i 8--c>ten
Dcputirten der Gemeinde Zürich bloß zur Einsicht
ausgeliefert wurden, zurückfordern; und die Ge-
meindskammer zur wirklichen Extradirung jener
Fonds an die im obigen Beschlusse bestimmten Be-
hörden, als an Commißioncn der Verwaltungskam-
mer, ernstlich und nöthigen Falls mit allen ihm zu
Gebote stehenden Zwangsmitteln anhalten.

z. Sämtliche Mitglieder der Gcmeindskammer werden
fürdie Vollziehung dieses und obiger Beschlüsse per«
sönlich verantwortlich geinacht.

4. Die Verwallungskammer des Cantons wird der Ge-
meindsvcrwaltung von Zürich ohne Zögerung Rech-

nung über die dreyiährige Verwaltung dieser Fonds
und die stiftungsmäßige Verwendung der Einkünfte
derselben abfordern.

5. Dem Minister der Künste und Wissenschaften ist die

Bekanntmachung und Vollziehung dieses Beschlusses

aufgetragen, wovon er zu seiner Zeit die bestimmteste

Rechenschaft geben wird.
Folgen die Unterschriften.

Gcfttzgebender Rath, 20. May.
Fortsetzung.

(Nachgeholter Bericht des Finanzausschusses über das
lZehndgcschäst.)

B- Gesetzgeber! Es war am «. Sept. des verfloßnei»

Jahres, daß Ihre ftaatswirthschastlichc Commißion Jh.
neu zuerst den Vorschlag eines Gesetzes über den Loskauf
der Grundzinse und Zchnben einreichte. Die Discußio»
desselben beschäftigte Sie bckantlich in zahlreichen Sitzun.
gen ; mehrere von uns angetragene Artikel, namentlich

^

den Loskauf der Zehndcn betreffend, «vurden von Ihnen
bereits angenommen; andere hingegen Ihrer Commißion

zu nachmaliger vorläufiger Untersuchung zurückgewiesen,

und dieselbe endlich unterm 2. nnd 4. Oktober beauftragt :

„ In neu vorzulegenden Entwürffen die beyden Gegen«

stände der Grundzinse und Zehndcn von einander;» fön-

der», einer und anderseits namentlich auch darüber unser

unmaßgeblichesGutachten zu hinterbringen : welche Zehn,
den für tie Jahre 1708 9?, und igoo, nnd auf welche

Weise dieselben sollten bezogen werden?"
Diesem gedoppelten Auftrage zufolge, wurden Ihnen

B. Gesetzgeber, unsre neuen Vorschläge über den LvS.

kauf der Grund« und Bodenzinse unterm 27. Okt. vor.
gelegt, in 8 verschiedenen Sitzungen Ihrer weisen P>.ü,

fung unterworffcn, und endlich am 7. Jan. des neue»

Jahrs von Ihnen zum wirklichen Gesetze erhoben.

Mehrere durch Zeit und Umstände herbeygeführte Hin»
dcrnisse verzögerten indessen bis auf heute die Erfüllung
des noch übrig gebliebenen alierwichtigstcn Theils des.er.



— 242 —

wähnten Auftrags/ in Betreff des LoskanfS der Zehnden

und einer billigen Bestimmung in Absicht auften ailfälii-
gen Bezug irgend eines milden Ersatzes für den nun drey-

jährigen Rückstand.

Ader so viele Betrachtungen welche Ihrer Klugheit
unmöglich entgehen können, machen es uns zur bringen-
den Pflicht/ mit Vorlegung unsrer gutachtlichen Gcdan-
kcn über die mehrerwähnten zwey Gegenstände nicht län-

gcr zu verweilen / und scheinen uns auch Sie B. G> / mit
der vereinten Stimme der höchsten Gerechtigkeit und der

dringendsten Noth, gleich mächtig aufzulodern / einmal
hierüber Ihren endlichen Willen zu erklären.

G e setz es vo rsch l a g.
Der gesetzgebende Rath / in Erwägung, daß durch

den Beschluß vom y. Sept. 1800 / die bisher bestandene

Gesetze über den Loskauf der Zehnden einzustellen erkennt/

und dadurch endliche Bestimmungen über diesen Gegen,
stand nothwendig geworden seyen.

In Erwägung/ daß nach den aflgemeinen Grundsät-

M der helvetischen Slaatsvcrfassnng, und nach dem

buchstäblichen Inhalt des i; §. derselben/ keine ewigen
und unadlöslichen Lasten, Zinse oder Dienstbarkeiten auf
dem Grund und Boden des helvetischen Gebiets haften
könneng

In Erwägung aber/ daß die Anerkennung dieses

Grundsatzes / namentiich auch in Absicht auf die Zehnden
d-e Bestimmung gerechter und billiger Bedinge nolhwcn-
dig macht/ unter welchen künftig ein Loskauf derselbe»/

oder auch eine Umwandlung des NationalabttagS in eine

jährliche Gcldverffnsung geschehen soll.

In Erwägung / daß einige neu ausgelegte Zehnden

nicht wie die übrigen / das Gepräge von rechtmäßigen

Schulden an sich tragen ; die sogenannten Klcinzchnden
«der durch unbefugte Ausdehnungen und durch die Na-
tur der Produkte selber von denen sie erhoben wurden,
zum öfteren Gegenstand von gchäßigen Streitigkeiten
geworden; daß aber der Staat bey gänzlicher Abschaf-

sang derselben nichts desto minder pflichtig sey / die Prj-
vateigenthömcr kztgenanntex Gefalle auf eine billige
Weise zu entschädigen.

In Erwägung endlich daß das Gesetz durch hinrei.
chcude und deutliche Bestimmungen de» rechtmäßigen Ei-
gculhümcrn des Zchndcns / bis auf erfolgenden Loskau st

den fernern Besitz ihrer jährlichen Nutzung und einen

etwelche» Ersatz für den ; volle Jahre ausgebliebenen

Er!rag derselbe» sicher» / zugleich aber auch den Schuld,
dk gegen alle unbefugten Anfodcrungen schützen soll ;

kervr.d!>,c,dn

1. Alle und jede/ chmals nnablösig? Großzchnden in
Hclveüei,/ sind und blechen von nuit an alt loekäuf.
lich erklärt.

s. Alle diejenigen Bürger / welche dem Staat / oder
an Gemeinde», Corporationen/ Stiftungen uns
Parlicularen Großzchnden zu entrichten schuldig sind,
können sich um den -ofachen Werth des jährlichen
Abtrags ihrer bisherigen Zehndpsticht loSkaussen.

5. Dieser jährliche Abtrag soll eines theils nach dem
mittleren Ertrag, anderniheiis nach dem Durch-
fthnlllsprcis der Zchndpflichuge» Früchte von zehrn
Jahren, und zwar folgender Maaßen bestirnt werden :

s)Der mittlere Ertrag wird nach dem Durch-
schnitt des von dem Zchlideigemhümer wirklich bc-

zogenen Zchndertrags der dem Jahr >71,8 vorhcrgc,
henden >c> Jahre ftstgesezt; jedoch so daß in Betreff
der nach Zeigrccht gebauten Zehndbczirke, diese zw
berechnenden 10 Jahre nur von denjenigen zu verste-
hen sind, in weichen der Bezirk wirklich ist angebaut
worden.

b) Der Durchschnittspreis der zchudpflich,
tigen Früchte dann, soll nach dem Mittelprcis der
14 leztcn dem Loskauf lmmittclbar vorhergehenden
Jahre (nachdem die 2 höchsten und die 2 niedrigsten
entfernt sind) von den administrativen Behörden je,
den Cantons, bcstiml werden.

Unter den erwähnten 14 Iahren aber sollen nie»
mals mitgezählt werden die Jahre 1792 bis und
mit i8->o, als in welcher Zeit, wegen Ausbruch tes
Kriegs und andern Umständen, Früchte und Weine
in ungewöhnlich hohen Preisen stunden.

4. Die nach obiger Grundlage bestiimen Loskaufssum-
men, könne» von nun an jedes Jahr, von beendig-
ter Erndte an, bis aufdcn lezte» Tag HvrnungS des

folgenden Jahrs aufgekündet, und müssen, spätestens
bis eincn Tag vor St. Martinstag desselben Jabrs
bezahlt werden. Diejenigen welche nicht vor End
erstgemeldrcn Termins ihre» vorhabenden Loskauf,
auf dic untcn (§, 1?) beßimte Weise dem Eigenihü-
mer ankündigen, sind gehalten, im Lauf desslden

Jahrs ihre Zehnden auf den jeden Orts gewohnten.

Fuß zu entrichte»,

5. Unter den auf obbeschriebene Weise abkäuflich erklär,

ten Großzrhnden sind begriffen: Die Zehnden von
Gersten, Roggen, Korn oder Dinkel; Waizen, Eich,

s korn, Hafer, Emmer, Feldbohnen, Erbsen,
Wicken, Paschi, Linsen, Türkenkvni, Tobak,
M u gone, Lmnienio nero cil'smco „dani! derWeiNi
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zehnden, dcr Hen. und Embdzehnden / und endlich

alle, in eine veränderliche Sumine Geldes

umgeschaffeiie Grvßzehnbgefälle.

6. Alle in cine unveränderliche Summe Geldes

umgeschaffencn Zehndgefälle, mögen um ihre» zwan-

zigfachen jährlichen Ertrag losgekauft werden.

7. Alle von dem Staat, oder irgend einem andern

Zchndcigenthümer neu aufgelegten Grundzehndm

aeif sogenanntes Neugrülh, welches noch in der Hand
des ersten Urbarmachers sich befindet, sollen ohne Enl-

' schädigung aufgehoben seyn.

8. Ferner sollen alle andern unter dem Namen von

Kleinzchnden oder irgend einer andern Benennung

begriffenen Zehndgefälle, welche bey dem AuSbcuche

der Revvlutton wirklich noch in Natur entrichtet

worden sind, hiemit unentgeldlich aufgehoben seyn

nnd bleiben.

9. Der Staat wird die Privatbesitzer von solchen laut

vorhergehendem §, unentgeldlich aufgehobenen Zehm

den billig entschädigen; ein besonderes Gesetz soll die

Art und die Termine der dießfalls zu treffenden Aus,

richtung besonders bestimmen. (Die Forts, folgt.)
' '

Einige Bemerkungen zur Grundlage guter
Finanzen, und zur Mäßigung und Wl-
Verlegung schiefer Urtheile udcr die Auf-
lagen. Äou Versch, gew. Repres.

(Fortsetzung
Eine grosse Anzahl von Bürgern glaubt den Maßstab

per Steuerpstichle» ausschließlich im Vermöge», und

hiemit alle Erfodernisse eineS guten Steuersystems in
einer ganz einfachen jährlichen Vermögensabgabe aller

und jeder Besitzungen zu finden. Nach der Meinung
dieser zahlte jeder Bürger jährlich an die StaalSbcdüef-
hisse von seinem reinen Vermögen ein Bestimmtes vom
Tausend; alle anderweitigen direkten und indirekten Ab-
gaben wären in dieser einzigen begriffen; dafür genösse

kin j-der alte im gesellschaftlichen Verein bedungenen

Vortheile; der ganze Umkreis der Beschäftigung der

Burger würte durch keine andere Steuersvderung mehr
gedrückt; damit wäre die Abaabe für cm volles Jahr
abgethan, und der Staat würde eine solche Vermögens-
Aruer durch cine jede Gemeinde selbst erheben und diese

vhneKosten.au die Finanzverwaltung einsenden lassen;

er bedürfte dafür, nicht ein Heer Beamter aufzustellen

und durch diese wiederum die halbe Steuer aufzehren
zu lassen; hierdurch würde jene gesuchte Einfachheit und

Dgicich eine gerechte und gleichmäßige Bcsteurung cn

zweckt und dem Staat die Erhebung dcr Steuren er-

leichtert.
So viel diese allerliebste Idee beym ersten Anblick

für sich zu haben scheint, so viel Schwierigkeiten und

Unrichtigkeiten stellen sich bey näherer Prussia g, b eftn-
ders in Rücksicht der Anwendung eines solchen Steuer-
gebäudes ein.

Alle die anscheinenden Vortheile der angepriesenen'

Einfachheit einer solchen Vermögenssteuer, gründen sich

auf die richtige Vcrneögensangade eines jeden Bürgers,
und diese findet höchstens unter zwcyeclcy Umständen
statt : entweder da, wo die Volksvcredlung und Mora-
lität einen so hohen Grad erreicht hat, daß man mit
Sicherheit von jedem Bürger erwarten könnte, daß ev

sich ein Gewisse» daraus machen würde, sein Vermö»

gen zu verheimlichen und den Staat zu bekriegen; und
wo zugleich jeder Bürger so viel Einsichten haben würde,
seinen Besitzstand nach einem richtigen allgemein anzu-
wendenden Maßstab würdigen zu können; oder aber in
einem ganz kleinen Staat von wenig tausend Seelen,
dessen Verfassung die engen Lokalvortheile genau zuftm-
men hielte; in dem die Ehre der Bürger vorzuglich'
a u f Reichth u m berechnet wäre; dcr sich von aus-
sen auf keinerley Art bedroht sähe, also wenige Bedürft
nisse hatte, und daher jeder Bürger, aus Vorliebe zft
diesen Vortheilen, und durch jenen Ehrgeitz geleitet,
eher sein Vermögen (zu einer bloß geringen Abgabe)-
zu hoch als zu niedrig angeben würde. Unter keinen-

andern als diesen Umständen ließe sich eine allgemeine;-
getreue, richtige Vermögensangade der Bürger erwarten'.-

Da man aber noch keine solche Bolksvrredlnnss vor
sich sieht und die wechselseitigen Bedürfnisse der M'eü.-
sehen sich noch nicht so genähert habe», daß dir mäch?
tigsten Nationen eine Gleichheil unter den StamogeM'
schafcen wie unter den Individuen, Ehrfurcht für die-

Unabhängigkeit kleiner schwacher Staaten, zum Rang;
ihrer politischen Grundsätze erhoben haben: so muß mtt
der Abwesenheit jener Umstände auch zugleich jene ge--

treue Angabe und mit ihr jene Einfachheit einer Äcr--
mögensabgabe verschwinden, die sich einzig von jenem
Umständen hcrschreibt.

Der Staat kann sich also bey jeden andern Umstaft?
den bey einer Vermögensabgabe nicht auf die Vecüiö'--

gensangaden der Bürger vorlassen; Iste Redlichen die-

ihr Vaterland aus reinem Herzen lieben, die ihre-'

Pflichten gegen dasselbe zu erfüllen fache» würden die-

Last der Abgaben allein zu tragen haben; hingegen'-

der F i i-, dee Ego i st wurde sich immer argl.stW
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